
  Spenden  
   und  
  Mitgliedsbeiträge  

  bis  300 euro 

  Vereinfachter Zuwendungsnachweis 
  nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 b) EStDV    
    Der Verein ist berechtigt,  
    Zuwendungsbestätigungen  
    für Spenden und Mitglieds- 
    beiträge auszustellen.
    Für Spenden und Mitglieds- 
    beiträge bis zu 300 Euro dient  
    dieser Beleg in Verbindung  
    mit Ihrem Kontoauszug  
    als Zuwendungsbestätigung  
    (Spendenquittung)  
    zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt. 

  Art der Zuwendung: 

  Geldzuwendung

  Empfänger:

  Land in Sicht e.V.
  Spinnereistraße 7
  04179 Leipzig

Wir sind wegen der Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz  
auf den Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens  
nach dem letzten uns zugestellten Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage  
zum Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamtes Leipzig I,  
StNr. 232/140/19272, vom 17.12.2019 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des  
Körperschaftssteuergesetzes, von der Körperschaftssteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der  
internationalen Gesinnung, der Toleranz auf den Gebieten der Kultur  
und des Völkerverständigungsgedankens verwendet wird.  
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO.
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Land 
in Sicht 
e. V.

Eingetragen beim  
Amstgericht Leipzig
Registernr. VR6846
Vorstand i. S. d. § 26 BGB 
(einzelvertretungsberechtigt)
David Schnell,  
Christian Seyde,  
Henriette Weber

info@land-in-sicht-ev.de
www.land-in-sicht-ev.de

  Kontoverbindung
  GLS Bank   
  DE26430609671042047100 
  GENODEM1GLS


